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Herrn Carl Hosch 

 
Herr Be
jährigen
stets fü
und sic
bende V
 
Der La
Berchto
Unser 
Frau un

 
Inhaber der Verdienstmedaille  

des Landkreises Dillingen a.d.Donau 
 

Inhaber der Verdienstmedaille in Bronze  
des Freistaates Bayern für besondere Verdienste  

auf dem Gebiet der kommunalen Selbstverwaltung 
 
Während seiner 17-jährigen Zugehörigkeit zum 
Kreistag Dillingen a.d.Donau und verschiedener 
Ausschüsse verstand sich Carl Hosch immer als 
Anwalt der Bürgerinnen und Bürger und hat sich mit 
großer Tatkraft, pflichtbewusst und uneigennützig zu 
ihrem Wohle eingesetzt. Als ständiger Ansprechpart-
ner war er stets bemüht, auf unbürokratische Weise 
zu helfen. 
 
Herrn Johann Berchtold 

Inhaber der Verdienstmedaille 
des Landkreises Dillingen a.d.Donau 

 

rchtold  hat sich während seiner 18-
 Zugehörigkeit zum Kreistag Wertingen 

r die Belange seiner Mitbürger eingesetzt 
h als großer Förderer der Vereine blei-
erdienste erworben. 

ndkreis Dillingen a.d.Donau wird Herrn 
ld ein ehrendes Gedenken bewahren. 
tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner 
d seiner Familie. 
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illingen a.d.Donau, 1. Oktober 2007 
 
 

Leo Schrell 
Landrat 

 
Der Landkreis Dillingen a.d.Donau wird Herrn Hosch 
ein ehrendes Gedenken bewahren. Unser tief      
empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner 
Familie. 
 

Dillingen a.d.Donau  22. Oktober 2007 ,
 

Leo Schrell 
Landrat 
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Verleihung des Ehrenzeichens des Baye-
rischen Ministerpräsidenten für Ver-
dienste von im Ehrenamt tätigen Frauen 
und Männern  
 
Für jahrzehntelange herausragende ehrenamtliche 
Tätigkeit hat der Bayerische Ministerpräsident das 
Ehrenzeichen für Verdienste von im Ehrenamt täti-
gen Frauen und Männern verliehen an  
 

Herrn  Werner  M a n t w i e d 
Eppisburg 

 
Ich spreche dem Geehrten zu der Auszeichnung die 
Glückwünsche des Landkreises Dillingen a.d.Donau 
aus.  
 
Dillingen a.d.Donau, den 12.10.2007   
 
Leo Schrell   
Landrat  
 
 
 
 
 
 
Mitteilung der Bundeswehr an die Bevöl-
kerung des Landkreises Dillingen zum 
Standortübungsplatz 
 
Der Standortälteste Dillingen gibt bekannt: 
 
Das unbefugte Betreten des Standortübungsplatzes 
Dillingen ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt. 
 
Das Berühren und Aneignen von Gerät, Munition und 
Munitionsteilen ist verboten (Lebensgefahr!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bayerisches Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung  
Bevölkerungsstand der Gemeinden des 
Landkreises Dillingen a.d.Donau am 
30.06.2007 
 
 

Aislingen, M 1.395 1.387 -8

Bachhagel 2.384 2.366 -18

Bächingen a.d.Brenz 1.285 1.294 9

Binswangen 1.336 1.344 8

Bissingen, M 3.570 3.543 -27

Blindheim 1.686 1.670 -16

Buttenwiesen 5.809 5.788 -21

Dillingen, GKSt 18.541 18.514 -27

Finningen 1.657 1.660 3

Glött 1.108 1.110 2

Gundelfingen, St 7.790 7.819 29

Haunsheim 1.595 1.597 2

Höchstädt, St 6.707 6.699 -8

Holzheim 3.748 3.708 -40

Laugna 1.554 1.547 -7

Lauingen(Donau),St 10.974 11.009 35

Lutzingen 963 980 17

Medlingen 998 1.005 7

Mödingen 1.376 1.371 -5

Schwenningen 1.468 1.448 -20

Syrgenstein 3.642 3.627 -15

Villenbach 1.238 1.239 1

W ertingen,St 8.833 8.854 21

W ittislingen, M 2.359 2.352 -7

Ziertheim 1.026 1.029 3

Zöschingen 774 785 11

Zusamaltheim 1.308 1.298 -10

Kreissumme 95.124 95.043 -81

Gemeinde DifferenzStand zum 
31.12.2006

Stand zum 
30.06.2007

 
 
 
 
 
 
 



Bauwerberliste des Landratsamtes Dil-
lingen 
 
 
Bauherr, Bauvorhaben Bauort 
 
 
Elisabeth Hartmann  
Angerstr. 3  
89443 Schwenningen      Schwenningen 
Anbau  eines Treppenhauses  
an das bestehende Wohnhaus 
 
 
Josef Wagner  
Oberthürheim  
Ulrich-von-Thürheim-Straße 56  
86647 Buttenwiesen  Buttenwiesen 
Neubau eines Offenfrontstalles  
mit Futtertischüberdachung für Rinder  
und Schweine mit geschlossener Güllegrube 
 
 
Gemeinde Buttenwiesen  
Marktplatz 4  
86647 Buttenwiesen  Buttenwiesen 
Nutzungsänderung; Nutzung des Anbaus  
der Volksschule Lauterbach als Kinderkrippe 
 
 
BLW - Bezirkslagerhaus Wertingen  
Am Bahnhof 5  
86637 Wertingen  Wertingen 
Erweiterung des Bezirkslagerhauses Wertingen;  
Errichtung einer offenen Lagerhalle  
sowie Freilagerfläche 
 
 
Kimmerle Gbr  
Johann-Scheiffele-Str. 9  
89407 Dillingen  Höchstädt 
Neubau eines Einzelhandelsobjektes  
mit Werbeanlage 
 
 
Isabell Scherl  
Adolf-Kolping-Str. 13a  
89420 Höchstädt  Höchstädt 
Neubau eines Wohnhauses mit Büro,  
einer Lagerhalle und einer Doppelgarage 
 
 
Schlossfinken Höchstädt  
1. Vorst. Roswita Riedel  
Bgm.-Grimminger-Str. 72  
89420 Höchstädt  Höchstädt 
Neubau eines Vereinscenters 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bauherr, Bauvorhaben Bauort 
 
 
Thomas Brugger  
Untermedlingen  
Dorfstr. 9  
89441 Medlingen  Medlingen 
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf  
dem Dach einer bestehenden Bewegungshalle 
 
 
Hack Bauunternehmen GmbH  
Hohenreichen  
Gießgraben 18  
86637 Wertingen  Buttenwiesen 
Neubau eines Einfamilienhauses 
 
 
Gemeinde Villenbach  
Am Kirchberg 5  
86637 Villenbach  Villenbach 
Dammschüttung für die Errichtung  
eines natürlichen Regenrückhaltebeckens 
 
 
Genossenschaft Dorfladen  
vertr. d. Frau  Annette Schechinger  
Lauterbach  
Oberer Kirchberg 9  
86647 Buttenwiesen  Buttenwiesen 
Einbau eines Dorfladens  
(Umbau und Nutzungsänderung) 
 
 
Günther und Renate Titze  
Schabringer Str. 1A  
89415 Lauingen  Lauingen 
Anbau eines Wintergartens mit Pultdach 
 
 
Dominik und Diana Hadula  
Hans-Fischer-Str. 6  
86368 Gersthofen  Villenbach 
Neubau eines Einfamilienhauses  
mit Garage 
 
 
Alwin Renner  
Wittelsbacher Str. 19  
89423 Gundelfingen  Gundelfingen 
Neubau eines Einfamilienhauses  
mit Doppelgarage 
 
 
 
 
 



Bauherr, Bauvorhaben Bauort 
 
 
Josef Grosser  
Am Mühlstein 2  
89437 Haunsheim  Lauingen 
Einbau einer Dachgaube  
mit überdachtem Eingang 
 
 
Reinhard Herreiner  
Galgenbergstr. 14  
86657 Bissingen  Bissingen 
Neubau einer Pultdach-Anschleppung  
entlang der bestehenden Fertigungshalle  
und Neubau einer freistehenden Überdachung 
 
 
Wilhelm Geppert  
Äußere Offinger Str. 3  
89423 Gundelfingen  Gundelfingen 
Neubau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle 
 
 
Alois Buhl  
Geratshofen  
Zum Schatzberg 6   
86637 Wertingen  Wertingen 
Erweiterung des bestehenden Wohn- 
hauses durch Garage und Wohnung 
 
 
Bestattungsinstitut Denk Trauerhilfe GmbH  
Herr Karl  
St.-Bonifatius-Str. 8  
81541 München  Wertingen 
Anbringen einer Lichtwerbeanlage 
 
 
Karl Konrad  
Bergstr. 28  
89426 Mödingen                        Bergheim 
Neubau einer Garage mit Anbau 
 
 
Michael Kukuk  
Sudetenstr. 30  
89415 Lauingen  Höchstädt 
Neubau eines Einfamilienhauses  
mit Garage und Carport 
 
 
Reimund und Roswitha Menner  
Rosenweg 8  
89420 Höchstädt  Höchstädt 
Nutzungsänderung einer Doppelgarage in  
eine Raumausstatterwerkstatt 
 
 
 
 
 

Bauherr, Bauvorhaben Bauort 
 
 
Walter und Gerlinde Drittenthaler  
Sportplatzweg 3  
89431 Bächingen  Bächingen 
Errichtung eines Carports 
 
 
LMV Grundstücksverwaltungs-GmbH  
Max-Eyth-Str. 1  
89415 Lauingen  Lauingen 
Erweiterung einer Durchfahrt 
 
 
Hubert Volk  
Bocksberg  
Wertinger Str. 7  
 86502 Laugna  Laugna 
Anbau an ein bestehendes Einfamilienhaus 
 
 
Johann Käsbohrer  
Fultenbach  
Talstr. 4  
89438 Holzheim  Holzheim 
Neubau eines Stalles für Legehennen 
 
 
Speinle Agrar G.b.R.  
Weisingen  
Gerlachstr. 5  
89438 Holzheim  Holzheim 
Erweiterung des bestehenden Abkalbestalles  
sowie Neubau einer Überdachung  
mit Dunglager und Güllegrube 
 
 
Gerd Bechtel  
Ellerbach  
Dorfstr. 11  
89438 Holzheim  Holzheim 
Errichtung eines Bogensportparcours 
 
 
 
22.10.2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wasserrecht und Umweltverträglich-
keitsprüfungsrecht; 
Beseitigung eines Gewässers durch Teil-
verfüllung auf Grundstücken in der Gem. 
Höchstädt durch die Terra Nova Südliche 
Glött GmbH, Höchstädt (Baggersee 
„Südliche Glött I“ – Teilfläche) 
 
Bei bestimmten behördlichen Entscheidungen ist zu 
prüfen, ob eine UVP-Prüfung und damit eine Plan-
feststellung erforderlich wird. Nach Anlage III, I. Teil 
Nr. 13.16 BayWG unterliegen sonstige Ausbauvor-
haben einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfal-
les. Das Landratsamt Dillingen a.d.D. hat bei dem 
o.g. Gewässerausbau entschieden, dass eine förmli-
che Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 3 a des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung -
UVPG- nicht erforderlich ist und gibt dieses Verfah-
ren hiermit bekannt: 
 
Antragsteller: Terra Nova Südliche Glött GmbH, Gug-
genberger Str. 9, 89420 Höchstädt 
Vorhaben: Beseitigung eines Gewässers durch Teil-
verfüllung auf Grundstücken in der Gem. Höchstädt 
im Bereich des Baggersees „Südliche Glött I“ von ca. 
4,6 ha 
Bescheid vom 17.09.2007, AZ. 42-642/3-07 
Erteilung einer Plangenehmigung nach § 31 WHG 
 
Dillingen a.d.Donau, 19.09.2007 
 
Marx 
Oberregierungsrätin 
 
 
 
 
Wasserrecht und Umweltverträglich-
keitsprüfungsrecht; 
Herstellung eines Stillgewässers als Bio-
top auf dem Grundstück Flur-Nr. 1120 
der Gemarkung Gremheim 
 
Herr Albert Mair, wh. Schwabenweg 6 in 86647 But-
tenwiesen, hat beim Landratsamt Dillingen a. d. Do-
nau mit Schreiben vom 25.09.2007 die wasserrechtli-
che Plangenehmigung gem. § 31 Abs. 3 Wasser-
haushaltsgesetz zur Herstellung eines Stillgewässers 
als Biotop auf dem Grundstück Flur-Nr. 1120 der 
Gemarkung Gremheim beantragt.  
 
Für dieses Vorhaben als „sonstiges Ausbauvorha-
ben“ war durch das Landratsamt Dillingen a. d. Do-
nau gemäß § 3d des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. Art. 83 Abs. 3 
Satz 1 i. V. m. Nr. 13.16 der Anlage III, I. Teil Bayeri-
sches Wassergesetz (BayWG) eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Unter 
Berücksichtigung der in der Anlage III, II. Teil des 

BayWG aufgeführten Schutzkriterien war zu prüfen 
und festzustellen, ob das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen haben kann und 
insofern eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist.  
 
Nach Vorliegen der von den zu beteiligenden Behör-
den und Fachstellen abgegebenen Stellungnahmen 
über mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Umwelt wurde festgestellt, dass bei dem geplanten 
Vorhaben die Notwendigkeit einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht gegeben ist.  
 
Nach Art. 83 Abs. 3 Satz 3 BayWG ist die Feststel-
lung, dass im vorliegenden Fall eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung entfällt, nicht selbständig anfechtbar.  
 
Dillingen a. d. Donau, 19.10.2007 
 
Marx 
Oberregierungsrätin 
 
 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Glöttgruppe für das Haushaltsjahr 2007  
 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
„Glöttgruppe“ für das Jahr 2007, genehmigt mit 
Schreiben des Landratsamtes Dillingen a.d.Donau, 
Az: 30-941-07 vom 01.08.2007 wird hiermit amtlich 
bekannt gemacht. Sie liegt nach Vorschrift des Art. 
65 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern, in Verbindung mit den Vorschriften der Be-
kanntmachungsverordnung, ab sofort, für die Dauer 
einer Woche, in der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Holzheim öffentlich auf. 
In dieser Zeit kann jedermann Einsicht nehmen.  
Ferner liegen die Satzung und der Haushaltsplan für 
die Dauer des Haushaltsjahres bei der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Holzheim (Zim-
mer Nr. 8) auf. 
 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung der Glöttgruppe 
für das Haushaltsjahr 2007 
 
Auf Grund der §§ 20 und 21 der Verbandssatzung 
und Art. 41 des Gesetztes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband 
„Glöttgruppe“ folgende Haushaltssatzung: 
 
 
 
 
 



§ 1  
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2007 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit                825.355  Euro 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit               643.783  Euro 
ab. 

 
§ 2  

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investiti-
onen wird auf             150.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4  
(1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
(2)Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf  200.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6  
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7  
Diese Satzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 
 
Holzheim, den 08.08.2007 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Schulverbandes der Grundschule 
Haunsheim für das Haushaltsjahr 2007 
 
 

I. 
 
Die Schulverbandsversammlung hat die Haushalts-
satzung des Schulverbandes der Grundschule 
Haunsheim für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen. 
Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2007 in 
Kraft. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen 
während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen (Rat-
haus Zimmer 31) und in den Gemeindekanzleien der 
Schulverbandsgemeinden innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO). 
 

 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 9 Abs. 
9 BaySchFG, Art. 41 KommZG in Verbindung mit Art. 
67, 71 und 73 GO genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 
 
Gundelfingen a.d.Donau, den 06.09.2007 
 
 
Kukla 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 
 

Käßmeyer 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 

Dillingen a.d.Donau, 22. Oktober 2007  
Leo Schrell, Landrat 
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